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I, PLANLICHE FESTSETZUNGEN
GLIEDERUNG GEMASS PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 — PLANZV 90

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB — §§ 1 bis 11 BauNVO) 9.

1.4 SONDERBAUFLACHEN NACH § 1 ABSATZ 1 NR. 4 BAUNVO
1.4.2- SONSTIGES SONDERGEBIET (SO) GEM. § 11 ABS. 2 BAUNVO I

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB — § 16 BauNVO)

2.5 GRZ 0,6 DIE MAXIMAL ZULASSIGE GRUNDFLACHENZAHL (GRZ) BETRAGT 0,6

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB — §§ 22 und 23 BauNVO)

BAUGRENZE FUR ALLE BAULICHEN ANLAGEN DES SONDERGEBIETES V.

6. VERKEHRSFLACHEN

(§ 9 ABS. 1 NR. 11 UND ABS. 6 BAUGB) 11

6.4 A EIN— UND AUSFAHRTSBEREICH

15. SONSTIGE PLANZEICHEN

15.13 mom wmm wm mm GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
FLLNR. 1329/2, GMKG. REICHARTSHAUSEN

1915 gy MASSANGABEN IN METERN

. PLANLICHE HINWEISE

1. Oy FLURSTUCKSGRENZEN MIT GRENZSTEIN

2. 968 FLURSTUCKSNUMMER

3. - BESTEHENDE BAULICHE ANLAGE 2.
4. % VORH. GEHOLZE AUSSERHALB DER GELTUNGSBEREICHSGRENZE 2.2
5. 51— HOHENLINIEN IN M. U. NN

6. . .—..— . GEMARKUNGSGRENZE

1' EINZAUNUNG CA. 2,966 HA /

i

S U7 TEINFRIEDUNG, GEPLANT'

NUTZUNGSSCHABLONE:
ART DER BAULICHEN NUTZUNG GRUNDFLACHENZAHL GRZ

e s s - GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGS—
MIT GRUNORDNUNGSPLAN "PHOTOVOLTAIK FREIFLACHENANLAGE
MILTENBERG /MONBRUNN"

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES
NATURSCHUTZRECHTS (§ 5 ABS.4, § 9 ABS. 6 BAUGB)

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET (L)
(L "BAYERISCHER ODENWALD”

(NACHRICHTLICHE UBERNAHME AUS DEM BAYERN ATLAS)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB — §§ 1 bis 11 BauNVO)

SONSTIGES SONDERGEBIET (SO) GEM. § 11 ABS. 2 BAUNVO
"SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIK— —FREIFLACHENANLAGE WEILBACH BEI

MONBRUNN" ZWECKBESTIMMUNG: REGENERATIVE ENERGIEN/
SONNENENERGIE

ZULASSIG SIND:

e ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN, DIE DER ERZEUGUNG UND NUTZUNG
ERNEUERBARER ENERGIEN DIENEN, EINSCHL. UNTERKONSTRUKTIONEN

e TECHNIKGEBAUDE UND TECHNISCHE ANLAGEN, DIE DER
ZWECKBESTIMMUNG DES SONDERGEBIETES DIENEN
(TRAFO— /UBERGABE— /WECHSELRICHTERGEBAUDE, UNTERIRDISCHE
VERKABELUNGEN SOWIE BATTERIESPEICHER)

e EINFRIEDUNGEN, ZUFAHRTEN / WARTUNGSFLACHEN

IM RAHMEN DER FESTGESETZTEN NUTZUNGEN SIND NUR SOLCHE VOR-—
HABEN ZULASSIG, ZU DEREN DURCHFUHRUNG SICH DER VORHABEN-—
TRAGER IM DURCHFUHRUNGSVERTRAG VERPFLICHTET HAT.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB — § 16 BauNVO)

DIE MAXIMAL ZULASSIGE HOHE DER BAULICHEN ANLAGEN BETRAGT:

1. MODULE: 3,50 M
2. WANDHOHE NEBENANLAGEN: 3,00 M
3. ZAUNANLAGEN: 2,20 M

BEZUGSPUNKT: NATURLICHER BODEN BIS ZUR OK DER MODULTISCHE
BZW. BIS ZUM SCHNITTPUNKT MIT DER ATTIKA BZW. BIS ZUM
SCHNITTPUNKT DER TRAUFSEITIGEN AUSSENWAND MIT DER DACHHAUT.

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.1
5.1.1

DER ABSTAND ZWISCHEN DEN MODULREIHEN MUSS MINDESTENS 3 M BERAGEN

(= FREIFLACHE ZWISCHEN DEN MODULTISCHEN). NICHT UBERBAUTER,
BESONNTER WIESENSTREIFEN ZWISCHEN HINTERKANTE MODULTISCH UND
VORDERKANTE DES NACHFOLGENDEN MODULTISCHES.

FUR DIE BERECHNUNG DER GRUNDFLACHENZAHL (GRZ) IST DER GANZE
GELTUNGSBEREICH SOWIE DIE DURCH DIE TISCH—REIHENANLAGEN UBERBAUTEN
FLACHEN (HORIZONTALE PROJEKTIONS—FLACHE) DER PHOTOVOLTAIKANLAGE UND
DIE GRUNDFLACHE DER TRAFOSTATIONEN / BATTERIESPEICHER HERANZUZIEHEN.

DER ABSTAND ZWISCHEN DEM URGELANDE UND DER UNTERKANTE DER
MODULTISCHE MUSS MINDESTENS 80 CM BETRAGEN.

ANSTELLWINKEL DER MODULTISCHE: 15-22°

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB — § 22 und 23 BauNVO)

DIE UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN SIND DURCH BAUGRENZEN GEM.
DEN PLANLICHEN FESTSETZUNGEN FESTGESETZT.

ES GELTEN DIE ABSTANDSFLACHEN GEM. ART. 6 BAYBO.

NEBENANLAGEN GEM. § 14 BAUNVO SIND NUR INNERHALB DER BAUGRENZE

ZULASSIG.
AUSGENOMMEN DAVON SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER ANLAGEN.

AUFSCHUTTUNGEN, ABGRABUGEN

AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN SIND NUR IM BEREICH DER
TRAFOSTATIONEN UND BATTERIESPEICHER ZUR ANGLEICHUNG DES

GELANDES BIS MAXIMAL +/— 0,5 M BEZOGEN AUF DIE NATURLICHE
GELANDEOBERFLACHE ZULASSIG.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Absatz 4 BauGB — Art. 81 BAYBO)

VERKEHRSFLACHEN
BREITE DES EIN— UND AUSFHARTSBEREICHES MIND. 6 M, MAXIMAL 10 M

5.1.2 WEGE— UND AUFSTELLFLACHEN SIND VERSICKERUNGSFAHIG ZU GESTALTEN

3.2

(SCHOTTERRASEN, FAHRSPUREN MIT DURCHLASSIGEN ZWISCHENRAUMEN,
WASSERGEBUNDENE DECKEN, U. A.)

EINFRIEDUNGEN

5.2.1 SICHERHEITSZAUN

3.3

ZULASSIG SIND NUR EINFRIEDUNGEN BIS ZU EINER HOHE VON MAX.
2,2 M UBER GELANDEOBERKANTE AUS METALL. DER ABSTAND ZWISCHEN
UNTERKANTE DER EINFRIEDUNG UND OBERKANTE DES GELANDES MUSS MIND.

15 CM BETRAGEN, UM WANDERUNGSBARRIEREN FUR KLEINTIERE /NIEDERWILD
ZU VERMEIDEN.

ZAUNSAULEN SIND NUR ALS EINZELFUNDAMENTE ZULASSIG, DURCHLAUFENDE
ZAUNSOCKEL SIND UNZULASSIG.

AUSGESTALTUNG DACHER

5.3.1 ZULASSIGE DACHFORMEN UND —NEIGUNGEN FUR TECHNIKGEBAUDE:

e SATTELDACH: 15-25°
e PULTDACH: 6—15°
e FLACHDACH: 0-5°

5.3.2ZULASSIGE DACHDECKUNG FUR TECHNIKGEBAUDE:

5.4

e KLEINFORMATIGE DACHPLATTEN AUS ZIEGEL ODER BETON IN
GEDECKTEN, NICHT GLANZENDEN ROTEN, BRAUNEN, SCHWARZEN
ODER GRAUEN FARBTONEN

e FOLIE, BITUMEN, KIES ODER BEGRUNTE DACHER

NICHT ZULASSIG
e METALL (ZINK, BLElI ODER KUPFER)

SONSTIGES

5.4.1 WERBEANLAGEN SIND UNZULASSIG, AUSGENOMMEN MAXIMAL ZWEI

6.1

6.2

7.1

WERBEANLAGEN IN FORM VON TRANSPARENTEN ODER SCHILDERN MIT EINER
MAXIMALEN FLACHE VON JEWEILS 8 M?. DIE HOHE DER WERBEANLAGEN
DURFEN DIE EINFRIDUNGEN GEM. ZIFF. 1V.5.2.1 NICHT UBERSCHREITEN.

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 5 ABS. 2 NR. 10 UND ABS. 4, § 9 ABS. 1 NR. 20, 25 UND ABS. 6 BAUGB)

BEGRUNUNG INNERHALB DER EINFRIEDUNG:

DIE ANLAGENFLACHEN INNERHALB DER EINFRIEDUNG SIND ZWISCHEN UND
UNTER DEN PHOTOVOLTAIKMODULEN ALS "MASSIG, EXTENSIV GENUTZTES,
ARTENREICHES GRUNLAND” (BNT 212—LR6510) ZU ENTWICKELN.

FUR BISHERIGE EXTENISV GENUTZTE WIESEN GILT:

e ARTENANREICHERUNG DER BESTEHENDEN WIESE DURCH STREIFENWEISES
AUFREISSEN VON 30 % DER GRASNARBE, ANSAAT DER FLACHEN MIT
"FRISCHWIESE”, AUSSCHLIESSLICH MIT AUTOCHTHONEM SAATGUT
(URSPRUNGSGEBIET 21 — HESSISCHES BERGLAND ODER MIT LOKAL
GEWONNENEM SAATGUT).

e PFLEGE: ZWEIMALIGE JAHRLICHE PFLEGEMAHD, ABSOLUTE
BEWIRTSCHAFTUNGSRUHE IM FRUHJAHR (15.03. BIS 14.06.), 1. SCHNITT
15.06.—10.07, 2. SCHNITT 01.09.—30.09. DAS MAHEN IST MIT
INSEKTENFREUNDLICHEM MAHWERKEN (DOPPELMESSER— ODER
FINGERMESSERMAHWERK) AUSZUFUHREN. KREISELMAHWERKE SIND
UNZULASSIG. DIE SCHNITTHOHE DARF 10 CM NICHT UNTERSCHREITEN.

e DAS MAHDGUT IST VON DER FLACHE ZU ENTFERNEN. MULCHEN IST NICHT
ZULASSIG.

e ES SIND KEINE DUNGE— ODER PFLANZENBEHANDLUNGSMASS—

NAHMEN ZULASSIG.

MONITORING (SIEHE BEGRUNDUNG / UMWELTBERICHT PUNKT 3.2)

DIE ZIELGEMASSE ENTWICKLUNG DER WIESENFLACHEN GEMASS ZIFF. I1V.6.1
IST NACH FERTIGSTELLUNG DER ANLAGE EIN ABSCHLUSSBERICHT ZU
ERSTELLEN UND DANN FOLGEND FUR DIE ERSTEN 5 JAHRE EIN MONITORING
DURCHZUFUHREN, UM DIE ENTWICKLUNG DES FLACHENZUSTANDES ZU
UBERPRUFEN (§ 4 c BAUGB).

DAS MONITORING IST DURCH EINE FACHLICH QUALIFIZIERTE PERSON
DURCHZUFUHREN UND SOLL FESTSTELLEN, OB DAS ENTWICKLUNGSZIEL MIT
DEN DURCHGEFUHRTEN MASSNAHMEN IN DER REALITAT ERREICHT WURDE
ODER NOCH ERREICHT WERDEN KANN. DAS MONITORING SOLL GGF.
ERFORDERLICHE ANPASSUNGEN DER HERSTELLUNGS— UND
ENTWICKLUNGSPFLEGE FORMULIEREN. DAS MONITORING IST DER UNTEREN

NATURSCHUTZBEHORDE ALS BERICHT JAHRLICH NACH ABLAUF DER
VEGETATIONSZEIT VORZULEGEN.

ARTENSCHUTZ
EINE BELEUCHTUNG DER ANLAGE IST UNZULASSIG.

V. TEXTLICHE HINWEISE

Rechtsgrundlagen:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die Begriindung (inkl. Umweltbericht und

textlichen Hinweisen) sowie ein Bepflanzungsplan des Biros HEIGL

landschaftsarchitektur stadtplanung in der Fassung vom .......... beigefugt.

4z N/ N
VORHABENBEZOGENER

SIEHE BEGRUNDUNG INCL. UMWELTBERICHT

WASSERWIRTSCHAFTLICHE BELANGE

LANDWIRTSCHAF TLICHE BELANGE

BIOTOPVERNETZUNG / ERHALT DER SEITLICHEN EINGRUNUNG
BELANGE DES BODENSCHUTZES

DENKMALPFLEGERISCHE BELANGE

BRANDSCHUTZ

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.
Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) gedndert worden ist.

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132—1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und
5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) gedndert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
die zuletzt durch Art. 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | S. 189)
gedndert worden ist.

der Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil und den planlichen und
textlichen Festsetzungen des Biros HEIGL landschaftsarchitektur stadtplanung in
der Fassung vom ............ und

dem Vorhaben— und ErschlieBungsplan des Buros HEIGL landschaftsarchitektur
stadtplanung in der Fassung vom ............

BEBAUUNGS- MIT GRUNORDNUNGSPLAN
"SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIK-

FREIFLACHENANLAGE WEILBACH BEI MONBRUNN"

GEMEINDE: WEILBACH REG.—BEZIRK: UNTERFRANKEN
LANDKREIS: MILTENBERG

MASSTAB 1:1000 . /

/Der Marktgemeinderat Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die\
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs— mit Grlinordnungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsliblich

GEOBASISDATEN: bekannt gemacht.

(© Bayerische Vermessungsverwaltung

Darstellung der Flurkarte als Eigen— Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemdB § 3 Abs. 1 BauGB mit

tumsnachweis nicht geeignet. offentlicher  Darlegung und Anhdrung fiir den  Vorentwurf des

vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat

B in der Zeit von .......... bis .o stattgefunden.

ERGANZUNGEN:

Erad Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trdger offent—

rgdnzungen des Baubestandes der ) .. ..

topografischen  Gegebenheiten  sowie licher Belange gemdB § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des

der ~ ver— und  entsorgungstech— vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat

nischen  Einrichtungen  erfolgte im
Januar 2023 (keine amtliche Ver—
messungsgenauigkeit).

in der Zeit vom ........... bis .......... stattgefunden.

Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung

VOM el wurden die Behorden und sonstigen Trdger offentlicher
UNTERGRUND: Belange gemdB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .......... bis ...........
beteiligt.
Aussagen ijbef‘ R}jckschlﬁssg auf die
EQ;;Q%}‘;Q;’;?',?;‘J"'i%in‘gﬁd w:dfr‘)d%r:,_s Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung
den amtlichen  Karten noch aus VoM e wurde mit Begriindung gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeichnungen  und  Text  abgeleitet Zeit vom ... bis wevcreren im Internet verdffentlicht und zusdtzlich

werden. durch offentliche Auslegqung zur Verfligung gestellt. Die Unterlagen

wurden Uber das Internetportal des Freistaates Bayern zugdnglich
NACHRICHLICHE UBERNAHMEN: gemnacht.

Fiir nachrichtlich libernommene Der Markt Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom

Planungen = und Gegebenheiten kann || den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemdB § 10 Abs. 1
keine Gewdhr libernommen werden. .
BauGB in der Fassung vom ........... als Satzung beschlossen.
WILBACH, den....coooeeiiiiiiiiin.

URHEBERRECHT:

Fir die Planung behalten wir uns alle
Rechte vor.

Ohne unsere Zustimmung darf die
Planung nicht gedndert werden.

Robin Haseler (Erster Biirgermeister)

Ausgefertigt
WEILBACH, den....ccccovviviiiiiiiiiiiiinnn

Robin Haseler (Erster Biirgermeister)

Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde
AM e, gem. & 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begriindung und
zusammenfassender Erkldrgung wird seit diesem Tag zu den lblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §
44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

WEILBACH, den.......ccocooviiiiinns

\ Robin Haseler (Erster Biirgermeister)

/ PLANVERFASSER 25-87"\

HEIGL

landschaftsarchitektur
stadtplanung
23.09.29Vorentwurf KA /HG Tel: 09422/805450, Fax: 09422/805451

Elsa—Brdndstrom—Strasse 3, 94327 Bogen
\Ge’d, Anlass von / \ info@a—heigl.de | www.Io—heigI.de/
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Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde  Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde  zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde  dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde  vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde  Bebauungsplan wurde Bebauungsplan wurde  wurde wurde am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  HS 2 BauGB ortsüblich bekannt HS 2 BauGB ortsüblich bekannt  2 BauGB ortsüblich bekannt 2 BauGB ortsüblich bekannt  BauGB ortsüblich bekannt BauGB ortsüblich bekannt  ortsüblich bekannt ortsüblich bekannt  bekannt bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und  Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und  vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und  Bebauungsplan mit Begründung und Bebauungsplan mit Begründung und  mit Begründung und mit Begründung und  Begründung und Begründung und  und und zusammenfassender Erklärgung wird seit diesem Tag zu den üblichen  Erklärgung wird seit diesem Tag zu den üblichen Erklärgung wird seit diesem Tag zu den üblichen  wird seit diesem Tag zu den üblichen wird seit diesem Tag zu den üblichen  seit diesem Tag zu den üblichen seit diesem Tag zu den üblichen  diesem Tag zu den üblichen diesem Tag zu den üblichen  Tag zu den üblichen Tag zu den üblichen  zu den üblichen zu den üblichen  den üblichen den üblichen  üblichen üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten  in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten  der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten  Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten  zu jedermanns Einsicht bereitgehalten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten  jedermanns Einsicht bereitgehalten jedermanns Einsicht bereitgehalten  Einsicht bereitgehalten Einsicht bereitgehalten  bereitgehalten bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der  über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der  dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der  Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der  auf Verlangen Auskunft gegeben. Der auf Verlangen Auskunft gegeben. Der  Verlangen Auskunft gegeben. Der Verlangen Auskunft gegeben. Der  Auskunft gegeben. Der Auskunft gegeben. Der  gegeben. Der gegeben. Der  Der Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  getreten. Auf die Rechtsfolgen des § getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  Auf die Rechtsfolgen des § Auf die Rechtsfolgen des §  die Rechtsfolgen des § die Rechtsfolgen des §  Rechtsfolgen des § Rechtsfolgen des §  des § des §  § § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215  4 BauGB und die §§ 214 und 215 4 BauGB und die §§ 214 und 215  BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB und die §§ 214 und 215  und die §§ 214 und 215 und die §§ 214 und 215  die §§ 214 und 215 die §§ 214 und 215  §§ 214 und 215 §§ 214 und 215  214 und 215 214 und 215  und 215 und 215  215 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.   WEILBACH, den................................. ........................................................... Robin Haseler (Erster Bürgermeister)  
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Der Marktgemeinderat Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die  Marktgemeinderat Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die Marktgemeinderat Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die  Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die Weilbach hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die  hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die hat in der Sitzung vom 23.09.2025 die  in der Sitzung vom 23.09.2025 die in der Sitzung vom 23.09.2025 die  der Sitzung vom 23.09.2025 die der Sitzung vom 23.09.2025 die  Sitzung vom 23.09.2025 die Sitzung vom 23.09.2025 die  vom 23.09.2025 die vom 23.09.2025 die  23.09.2025 die 23.09.2025 die  die die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplans  des vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplans des vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplans  vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplans vorhabenbezogenen Bebauungs- mit Grünordnungsplans  Bebauungs- mit Grünordnungsplans Bebauungs- mit Grünordnungsplans  mit Grünordnungsplans mit Grünordnungsplans  Grünordnungsplans Grünordnungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich  Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich  Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich  wurde am ............ ortsüblich wurde am ............ ortsüblich  am ............ ortsüblich am ............ ortsüblich  ............ ortsüblich ............ ortsüblich  ortsüblich ortsüblich bekannt gemacht.  Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  § 3 Abs. 1 BauGB mit § 3 Abs. 1 BauGB mit  3 Abs. 1 BauGB mit 3 Abs. 1 BauGB mit  Abs. 1 BauGB mit Abs. 1 BauGB mit  1 BauGB mit 1 BauGB mit  BauGB mit BauGB mit  mit mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des  Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des  und Anhörung für den Vorentwurf des und Anhörung für den Vorentwurf des  Anhörung für den Vorentwurf des Anhörung für den Vorentwurf des  für den Vorentwurf des für den Vorentwurf des  den Vorentwurf des den Vorentwurf des  Vorentwurf des Vorentwurf des  des des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat  Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat  in der Fassung vom 23.09.2025 hat in der Fassung vom 23.09.2025 hat  der Fassung vom 23.09.2025 hat der Fassung vom 23.09.2025 hat  Fassung vom 23.09.2025 hat Fassung vom 23.09.2025 hat  vom 23.09.2025 hat vom 23.09.2025 hat  23.09.2025 hat 23.09.2025 hat  hat hat in der Zeit von .......... bis .............. stattgefunden.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-  frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent- frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent- Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-  der Behörden und sonstigen Träger öffent- der Behörden und sonstigen Träger öffent-  Behörden und sonstigen Träger öffent- Behörden und sonstigen Träger öffent-  und sonstigen Träger öffent- und sonstigen Träger öffent-  sonstigen Träger öffent- sonstigen Träger öffent-  Träger öffent- Träger öffent-  öffent- öffent- licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  1 BauGB für den Vorentwurf des 1 BauGB für den Vorentwurf des  BauGB für den Vorentwurf des BauGB für den Vorentwurf des  für den Vorentwurf des für den Vorentwurf des  den Vorentwurf des den Vorentwurf des  Vorentwurf des Vorentwurf des  des des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat  Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat Bebauungsplans in der Fassung vom 23.09.2025 hat  in der Fassung vom 23.09.2025 hat in der Fassung vom 23.09.2025 hat  der Fassung vom 23.09.2025 hat der Fassung vom 23.09.2025 hat  Fassung vom 23.09.2025 hat Fassung vom 23.09.2025 hat  vom 23.09.2025 hat vom 23.09.2025 hat  23.09.2025 hat 23.09.2025 hat  hat hat in der Zeit vom ............ bis .......... stattgefunden.  Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung  dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung  Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung  des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung  vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung  Bebauungsplans in der Fassung Bebauungsplans in der Fassung  in der Fassung in der Fassung  der Fassung der Fassung  Fassung Fassung vom ............ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  ............ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher ............ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  und sonstigen Träger öffentlicher und sonstigen Träger öffentlicher  sonstigen Träger öffentlicher sonstigen Träger öffentlicher  Träger öffentlicher Träger öffentlicher  öffentlicher öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... 2 BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  BauGB in der Zeit vom ........... bis ........... BauGB in der Zeit vom ........... bis ...........  in der Zeit vom ........... bis ........... in der Zeit vom ........... bis ...........  der Zeit vom ........... bis ........... der Zeit vom ........... bis ...........  Zeit vom ........... bis ........... Zeit vom ........... bis ...........  vom ........... bis ........... vom ........... bis ...........  ........... bis ........... ........... bis ...........  bis ........... bis ...........  ........... ........... beteiligt. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung  Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung  Bebauungsplanes in der Fassung Bebauungsplanes in der Fassung  in der Fassung in der Fassung  der Fassung der Fassung  Fassung Fassung vom .......... wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  .......... wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der .......... wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  § 3 Abs. 2 BauGB in der § 3 Abs. 2 BauGB in der  3 Abs. 2 BauGB in der 3 Abs. 2 BauGB in der  Abs. 2 BauGB in der Abs. 2 BauGB in der  2 BauGB in der 2 BauGB in der  BauGB in der BauGB in der  in der in der  der der Zeit vom ........... bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich  vom ........... bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich vom ........... bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich  ........... bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich ........... bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich  bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich bis ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich  ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich ........... im Internet veröffentlicht und zusätzlich  im Internet veröffentlicht und zusätzlich im Internet veröffentlicht und zusätzlich  Internet veröffentlicht und zusätzlich Internet veröffentlicht und zusätzlich  veröffentlicht und zusätzlich veröffentlicht und zusätzlich  und zusätzlich und zusätzlich  zusätzlich zusätzlich durch öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen  öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen  Auslegung zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen Auslegung zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen  zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen  Verfügung gestellt. Die Unterlagen Verfügung gestellt. Die Unterlagen  gestellt. Die Unterlagen gestellt. Die Unterlagen  Die Unterlagen Die Unterlagen  Unterlagen Unterlagen wurden über das Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich  über das Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich über das Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich  das Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich das Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich  Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich Internetportal des Freistaates Bayern zugänglich  des Freistaates Bayern zugänglich des Freistaates Bayern zugänglich  Freistaates Bayern zugänglich Freistaates Bayern zugänglich  Bayern zugänglich Bayern zugänglich  zugänglich zugänglich gemacht.   Der Markt Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom  Markt Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom Markt Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom  Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom Weilbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom  hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom  mit Beschluss des Marktgemeinderates vom mit Beschluss des Marktgemeinderates vom  Beschluss des Marktgemeinderates vom Beschluss des Marktgemeinderates vom  des Marktgemeinderates vom des Marktgemeinderates vom  Marktgemeinderates vom Marktgemeinderates vom  vom vom ............ den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1  den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1  vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1  Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1  gemäß § 10 Abs. 1 gemäß § 10 Abs. 1  § 10 Abs. 1 § 10 Abs. 1  10 Abs. 1 10 Abs. 1  Abs. 1 Abs. 1  1 1 BauGB in der Fassung vom ............ als Satzung beschlossen. WILBACH, den................................. ............................................................. Robin Haseler (Erster Bürgermeister) 
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GEOBASISDATEN: c Bayerische Vermessungsverwaltung Darstellung der Flurkarte als Eigen-  der Flurkarte als Eigen- der Flurkarte als Eigen-  Flurkarte als Eigen- Flurkarte als Eigen-  als Eigen- als Eigen-  Eigen- Eigen- tumsnachweis nicht geeignet. ERGÄNZUNGEN: Ergänzungen des Baubestandes der  des Baubestandes der des Baubestandes der  Baubestandes der Baubestandes der  der der topografischen Gegebenheiten sowie  Gegebenheiten sowie Gegebenheiten sowie  sowie sowie der ver- und entsorgungstech-  ver- und entsorgungstech- ver- und entsorgungstech-  und entsorgungstech- und entsorgungstech-  entsorgungstech- entsorgungstech- nischen Einrichtungen erfolgte im  Einrichtungen erfolgte im Einrichtungen erfolgte im  erfolgte im erfolgte im  im im Januar 2023 (keine amtliche Ver-  2023 (keine amtliche Ver- 2023 (keine amtliche Ver-  (keine amtliche Ver- (keine amtliche Ver-  amtliche Ver- amtliche Ver-  Ver- Ver- messungsgenauigkeit). UNTERGRUND:  Aussagen über Rückschlüsse auf die  über Rückschlüsse auf die über Rückschlüsse auf die  Rückschlüsse auf die Rückschlüsse auf die  auf die auf die  die die Untergrundverhältnisse und die Boden-  und die Boden- und die Boden-  die Boden- die Boden-  Boden- Boden- beschaffeneinheit können weder aus  können weder aus können weder aus  weder aus weder aus  aus aus den amtlichen Karten noch aus  amtlichen Karten noch aus amtlichen Karten noch aus  Karten noch aus Karten noch aus  noch aus noch aus  aus aus Zeichnungen und Text abgeleitet  und Text abgeleitet und Text abgeleitet  Text abgeleitet Text abgeleitet  abgeleitet abgeleitet werden.  NACHRICHLICHE ÜBERNAHMEN: Für nachrichtlich übernommene  nachrichtlich übernommene nachrichtlich übernommene  übernommene übernommene Planungen und Gegebenheiten kann  und Gegebenheiten kann und Gegebenheiten kann  Gegebenheiten kann Gegebenheiten kann  kann kann keine Gewähr übernommen werden.  URHEBERRECHT: Für die Planung behalten wir uns alle  die Planung behalten wir uns alle die Planung behalten wir uns alle  Planung behalten wir uns alle Planung behalten wir uns alle  behalten wir uns alle behalten wir uns alle  wir uns alle wir uns alle  uns alle uns alle  alle alle Rechte vor.  Ohne unsere Zustimmung darf die  unsere Zustimmung darf die unsere Zustimmung darf die  Zustimmung darf die Zustimmung darf die  darf die darf die  die die Planung nicht geändert werden. 
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